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Hinweis »
Die Informationen in diesem
Mandantenbrief wurden sorg-
fältig ausgewählt und zu-
sammengestellt. Doch beachten
Sie bitte, dass dieser Service
weder eine Beratung ersetzt,
noch einen Beratervertrag dar-
stellt. Bitte haben Sie deshalb
Verständnis dafür, dass wir
keine Gewährleistung für die
Richtigkeit oder Aktualität der
hier wiedergegebenen In-
formationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuer-
problem vereinbaren Sie des-
halb einen Termin in unserer
Kanzlei. Nur hier erhalten Sie
eine verbindliche Beratung, die
auf Ihr persönliches Problem
bezogen ist.

Sehr geehrte Mandanten,



die seit Neujahr geltende Abgeltungsteuer bringt vielfach unbekannt neue
Recherchemöglichkeiten für die Finanzämter auf der Suche nach
unbekannten Bankverbindungen. Das wird viele Sparer sicherlich erstaunen,
behalten Banken die neue Pauschalabgabe doch sofort ein und Erträge und
Kursgewinne tauchen generell nicht mehr in der Steuererklärung auf. Doch
die Finanzbeamten interessieren sich weiterhin für Konten und Depots,
sodass der Kontenabruf eher verstärkt weiterläuft. Denn Zinsen oder
Kursgewinne müssen weiterhin oft in die Steuererklärung. 



Wer Spenden, Unterhaltszahlungen, Ausbildungsfreibetrag oder generell
außergewöhnliche Belastungen wie Krankheits- und Scheidungskosten
geltend macht, muss die bereits der Abgeltungsteuer unterliegenden
Kapitalerträge exakt angeben. Gleiches gilt beim Nachwuchs über 18 zur
Überprüfung der Einkommensgrenze für den Kinderfreibetrag. In all diesen
Fällen darf das Finanzamt zur Wahrheitsfindung einen Kontenabruf starten,
sodass nahezu jeder Bürger über zumindest einen der vielen Angriffspunkte
erfasst wird. 



Ein wesentlicher neuer Konflikt steht Freiberuflern und Unternehmern ins
Haus. Halten Betriebsprüfer die Angaben zu Einnahmen oder Ausgaben für
unschlüssig oder weichen Erträge von den internen Richtsätzen ab, dürfen sie
jetzt mit einem Kontenabruf drohen. Stimmt der Selbstständige dem nicht zu,
wird der Suchlauf zwar nicht gestartet. Das gilt dann als Verletzung der
Mitwirkungspflichten und der Beamte darf den Schätzrahmen zugunsten des
Fiskus äußerst großzügig auslegen. Motiv für die Recherche sind noch
unbekannte betriebliche und private Kontenverbindungen, auf die
Betriebseinnahmen geflossen sein könnten. 



Auf den Datenpool der Banken lässt sich im Onlinewege zugreifen, ohne dass
die Kreditinstitute oder deren Kunden etwas davon merken. Bekannt werden
dabei der Name von Bank und Kunde sowie Konto- und Depotnummern. Die
erhaltenen Angaben bringen mittels der Rasterabfrage über alle inländischen
Banken umfassendes Informationsmaterial. Hierüber ist dann der Einstieg zu
konkreten Nachforschungen möglich. 



In diesem Sinne

Angela Montag
Steuerberaterin
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Alle Steuerzahler

Altersrenten: Besteuerung
verfassungsmäßig
(Val) Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden,
dass der Gesetzgeber die Besteuerung der
Alterseinkünfte auf das System der nachgelagerten
Besteuerung umgestellt hat. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Durch das Alterseinkünftegesetz ist die Besteuerung der
Alterseinkünfte zum 01.01.2005 neu geregelt worden.
Danach sollen die Renten der gesetzlichen
Rentenversicherung und der berufsständischen
Versorgungswerke ebenso wie die Beamtenpensionen -
nachgelagert - vollständig besteuert werden. In der
Übergangszeit bis zum Jahr 2040 wird der
steuerpflichtige Anteil der Renten kontinuierlich erhöht.
Dabei ist für die Höhe des steuerpflichtigen
Rentenanteils das Jahr des Renteneintritts entscheidend.

Gegen diese im Vergleich zur alten
Ertragsanteilsbesteuerung der Renten belastendere
Besteuerung hatte ein selbstständig tätiger Rechtsanwalt
geklagt, der seit 2001 jeweils eine Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung und eine Rente aus
dem Rechtsanwaltsversorgungswerk bezieht. Seiner
Meinung nach verstößt die gleiche Besteuerung seiner
Altersrenten im Vergleich zur Besteuerung einer
Altersrente eines früheren angestellten Rentners gegen
den Gleichheitsgrundsatz. Denn seine früher geleisteten
Altersvorsorgeaufwendungen hätten eine geringere
steuerliche Entlastung erfahren.

Mit seiner Entscheidung hat der BFH die Umstellung auf
die nachgelagerte Besteuerung von Alterseinkünften
verfassungsrechtlich für zulässig gehalten. Dies gilt nach
seiner Auffassung auch für die Übergangsregelung des
Alterseinkünftegesetzes. Es handele sich hierbei um die
Regelung komplexer Lebenssachverhalte, bei denen
dem Gesetzgeber gröbere Typisierungen und
Generalisierungen zugestanden werden müssten. Vor
diesem Hintergrund begegne die Besteuerung der
Renteneinkünfte eines vormals Selbstständigen im
Rahmen der Übergangsregelung keinen
verfassungsrechtlichen Bedenken, sofern nicht - wie im
Streitfall - gegen das Verbot der Doppelbesteuerung
verstoßen werde.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.11.2008, X R 15/07

Kfz-Steuer: Gesetzliche
Neuregelung für
Neuzulassungen in Kraft
getreten

(Val) Im Rahmen des so genannten Schutzschirms für
Arbeitsplätze wurde eine befristete Befreiung von der
Kraftfahrzeugsteuer für neu zugelassene Pkw
geschaffen. Rechtsgrundlage ist der neu eingeführte §
10a KraftStG (Sonderregelung für Personenkraftwagen).
Er ist am 29.12.2008 in Kraft getreten.

Die Neuregelung beinhaltet nach Angaben der
Bayerischen Finanzämter im Wesentlichen Folgendes:
Die Steuer für das Halten von Pkw wird für ein Jahr ab
dem Tag der erstmaligen Zulassung nicht erhoben,
wenn das Fahrzeug in der Zeit vom 05.11.2008 bis zum
30.06.2009 erstmals zugelassen wird. Soweit Pkw in
dem genannten Zeitraum erstmals zugelassen werden
und ab dem Tag der Erstzulassung bereits den strengen
Anforderungen der Euro 5- oder Euro 6-Norm
entsprechen, verlängert sich die Steuerbefreiung auf
maximal zwei Jahre. Das Halten von Pkw, die vor dem
05.11.2008 erstmals zugelassen wurden und ab dem
Tag der Erstzulassung bereits die strengen
Anforderungen der Euro 5- oder Euro 6-Norm erfüllen,
ist ab 01.01.2009 für die Dauer eines Jahres von der
Steuer befreit. Die Steuerbefreiungen enden in allen
Fällen spätestens mit Ablauf des 31.12.2010. Die
Regelung betrifft nur Personenkraftwagen, insbesondere
Wohnmobile sind also nicht begünstigt.

Steuerberater: Muss nur bei
starken Hinweisen auf
Verfassungswidrigkeit einer
Besteuerung Einspruchs-
möglichkeit erörtern
(Val) Ein Steuerberater, der mit der Prüfung eines
Steuerbescheides beauftragt ist, muss mit seinem
Mandanten die Möglichkeit eines Einspruchs wegen
möglicher Verfassungswidrigkeit des anzuwendenden
Steuergesetzes nicht erörtern, so lange keine
entsprechende Vorlage eines Finanzgerichts an das
Bundesverfassungsgericht veröffentlicht ist oder sich ein
gleich starker Hinweis auf die Verfassungswidrigkeit der
Besteuerung aus anderen Umständen, insbesondere
einer in ähnlichem Zusammenhang ergangenen, im
Bundessteuerblatt veröffentlichten Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts ergibt.

Dies hat der Bundesgerichtshof klargestellt. In den
amtlichen Leitsätzen des Urteils heißt es weiter, dass
der Steuerberater im Einzelfall noch nicht verpflichtet sei,
die Möglichkeit eines Einspruchs wegen Verletzung der
Erhebungsgleichheit mit seinem Mandanten zu erörtern,
wenn weder der Gesetzgeber die vorliegenden Hinweise
auf die gleichheitswidrige Besteuerung erkennbar zum
Anlass genommen habe, dem Mangel abzuhelfen, noch
die Fachkreise hierauf in breit geführter Diskussion
reagiert hätten.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 06.11.2008, IX ZR 140/07
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Steuererklärung 2008:
Verschiedene Abgabefristen
(Val) Viele schieben sie auf die lange Bank, andere
haben es besonders eilig mit der Steuererklärung für das
abgelaufene Jahr. Grundsätzlich müssen Bürger ihre
Einkommensteuererklärung für 2008 bis zum 31.05.2009
beim Finanzamt eingereicht haben. Doch diese
allgemein bekannte Frist lässt sich leicht verlängern und
gilt bei Arbeitnehmern oft überhaupt nicht. Für die
Abgabe sind gesetzliche Fristen zu beachten, die von
den Finanzministerien der Länder aktuell veröffentlicht
worden sind (2008/0528982). Sofern eine Abgabepflicht
besteht, sind die Formulare dem Finanzamt wie üblich
bis Ende Mai 2009 vorzulegen.

Auf Antrag gewährt der Fiskus Aufschub bis zum
30.09.2009, und zwar ohne besondere Begründung.
Darüber hinaus müssen Steuerzahler aber schon
stichhaltige Argumente für eine terminliche Verlängerung
vorbringen. Wer die Erklärungen vom Steuerberater
erstellen lässt, hat bis Silvester des laufenden Jahres
Zeit. In begründeten Einzelfällen wird die Frist sogar bis
Ende Februar 2010 verlängert. Aber die Finanzämter
können auch vorab auf die Formulareinreichung pochen.
Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das
Finanzamt hohe Nachzahlungen erwartet oder es im
Vorjahr zu einer hohen Abschlusszahlung gekommen
war. Auch bei Verlusten von Gesellschaften, zuvor
verspätet oder nicht abgegebenen Steuererklärungen,
einer Anpassung der nachträglichen Vorauszahlungen in
den Vorjahren aufgrund der Erklärungsabgabe oder bei
mangelnder Arbeitsbelastung der Finanzbeamten kann
auf der Vorabeinreichung bestanden werden. Allerdings
muss die Behörde diese vorzeitige Anforderung
anmelden. Eine Besonderheit gilt für die Umsatzsteuer,
wenn die Geschäftstätigkeit 2008 eingestellt wurde. Hier
ist die Jahreserklärung einen Monat nach Beendigung
abzugeben. Ohne diese Besonderheiten dürfen
Arbeitnehmer freiwillig eine Erklärung einreichen, und
zwar bis zum Eintritt der Verjährung. Sie können eine so
genannte Antragsveranlagung durchführen. Das gilt für
Arbeitnehmer, von denen das Finanzamt keine
Nachzahlung über die Erklärung erwartet. Das ist

beispielsweise der Fall, wenn Arbeitnehmer
Nebeneinkünfte haben, ein Jobwechsel stattgefunden
hat oder auf der Lohnsteuerkarte die Steuerklasse V
oder ein Freibetrag vermerkt ist.

Steuertermine Februar 2009
Umsatzsteuer und LohnsteuerUmsatzsteuer und Lohnsteuer

Abgabe spätestens 10.02.09
Zahlung* spätestens
     - bei Überweisung 10.02.09
     - bei Scheckzahlung   05.02.09
     - bei Barzahlung 10.02.09

* Bei Überweisung/Lastschrift gibt es eine Schonfrist von
drei Tagen, bis zu der kein Säumniszuschlag erhoben
wird. Die Schonfrist gilt nicht bei Barzahlung. Ein Scheck
gilt die Zahlung erst drei Werktage nach Einreichung als
geleistet. Daher muss er dem Finanzamt entsprechend
früher vorliegen.

Vorauszahlungen Gewerbe- und GrundsteuerVorauszahlungen Gewerbe- und Grundsteuer

– Fälligkeitstag	16.02.09
– Bei Überweisung	19.02.09
– Bei Scheckzahlung	11.02.09
– Bei Barzahlung	16.02.09

SozialversicherungsbeiträgeSozialversicherungsbeiträge

- 01/2009

Zahlung spätestens 25.02.09

Lohnnachweis BerufsgenossenschaftLohnnachweis Berufsgenossenschaft

Abgabe spätestens	11.02.09
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Unternehmer

Elektronische Jahres-
abschlüsse: Laut
Bundesregierung ein Erfolg
(Val) Sehr gut bewährt hat sich nach Darstellung der
Bundesregierung die gesetzlich eingeführte
Verpflichtung von Unternehmen, ihre Jahresabschlüsse
beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers via
Internet einzureichen. Das teilt sie in ihrer Antwort (BT-
Drs. 16/11335) auf eine Kleine Anfrage der Grünen (BT-
Drs. 1611120) mit.

Bis Ende November 2008 seien rund 870.000
Unternehmen ihren Pflichten nachgekommen; das seien
fast 76 Prozent. Laut Regierung ist mit der neuen
Regelung ein «hoher Zugewinn an Transparenz»
verbunden. Das gelte auch für die «beträchtliche»
Nachfrage nach den offen gelegten
Rechnungslegungsunterlagen. Demgegenüber sei der
damit verbundene bürokratische Aufwand «gering». Die
Unternehmen seien ohnehin zur Aufstellung des
Jahresabschlusses verpflichtet, so die Regierung.

Private Pkw-Nutzung: Umsatz-
und Einkommensteuer dürfen
abweichen
(Val) Nutzt ein Unternehmer seinen betrieblichen Pkw
auch privat, muss er insoweit seinen Gewinn wieder
erhöhen. Sofern der Anteil für Freizeit- und
Urlaubsfahrten maximal 49,9 Prozent beträgt, darf er
dies pauschal berechnen. Hierzu muss er monatlich ein
Prozent des Listenpreises als Gewinn verbuchen und
darf im Gegenzug sämtliche Kfz-Aufwendungen als

Betriebsausgaben absetzen. Diese Rechenweise gilt
auch für die Umsatzsteuer. Dabei darf der Betrag für die
Entnahme jedoch um 20 Prozent gemindert werden, weil
in den Fahrzeugkosten auch Beträge ohne
Umsatzsteuer wie Kfz-Steuer oder die Versicherungen
enthalten sind.

Nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Köln ist
die Anwendung der Listenpreisregelung-Regelung für
ertragsteuerliche Zwecke nicht zwingend als
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer
heranzuziehen. Vielmehr darf bei Einzelnachweis der
Kfz-Kosten ein individuell ermittelter höherer Abschlag
für die nicht mit Vorsteuer belasteten Aufwendungen
vorgenommen werden. Nach der Verwaltungsauffassung
hat der Unternehmer bei Anwendung der
Listenpreisregel für die nicht mit Vorsteuern belasteten
Kosten einen pauschalen Abschlag von 20 Prozent
vorzunehmen oder er ermittelt den privaten Fahranteil
durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. Dabei
handele es sich aber um ein Wahlrecht und keine Pflicht,
so die Kölner Richter (15 K 2935/05).

Ermittelt der Unternehmer oder Freiberufler also den
prozentualen Anteil der nicht mit Vorsteuern behafteten
Kosten und kommt beispielsweise auf Pkw-Aufwand
ohne Vorsteuer von 30 Prozent, muss er weniger als
Entnahme der Umsatzsteuer unterwerfen. Er nimmt den
Ein-Prozent-Betrag laut Listenpreisregel und zieht
hiervon 30 statt 20 Prozent ab. Dafür benötigt er kein
Fahrtenbuch, sondern kann diesen Anteil ganz einfach
aus der Buchhaltung ermitteln. Sollte das Ergebnis bei
15 Prozent landen, nimmt er hingegen das Angebot des
Fiskus an und zieht 20 Prozent ab.

Hinweis: Die Finanzverwaltung hat gegen das Urteil
unter XI R 32/08 Revision beim Bundesgerichtshof
eingelegt. Unternehmer sollten die vom Finanzgericht
erlaubte günstigere Rechnung in Anspruch nehmen.
Denn auf diese Weise ist eine Steuerersparnis möglich,
ohne den Aufwand für die Führung eines
ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs betreiben zu müssen.
Lehnt das Finanzamt diese Ermittlungsmethode ab,
sollte Einspruch eingelegt und ein Ruhen des Verfahrens
bis zur endgültigen höchstrichterlichen Entscheidung
beantragt werden.

Promotionsberater: Kein
Freiberufler
(Val) Wer als Promotionsberater tätig ist, also anderen
dabei hilft zu promovieren, ist kein Freiberufler, sondern
ein Gewerbetreibender. Promotionsberater müssen also
Gewerbesteuer zahlen. Dies hat der Bundesfinanzhof
(BFH) entschieden.

Der Kläger hatte Volkswirtschaftslehre studiert und war
danach promoviert worden. Er betrieb ein Unternehmen,
dessen Zweck darin bestand, akademisch vorgebildeten
Berufstätigen zu einem Doktortitel zu verhelfen. Der
Kläger beschäftigte dazu mehrere Wissenschaftler als
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freie Mitarbeiter. Seine Tätigkeit bestand darin, aufgrund
von Gesprächen mit den Klienten und anhand der
Lebensläufe eine «Begabungsanalyse» zu erstellen, ein
geeignetes Dissertationsthema zu finden sowie die
Klienten an einen Doktorvater zu vermitteln. Außerdem
wies er seine Kunden in die wissenschaftliche Methodik
ein und unterstützte sie durch begleitende
Literaturrecherchen. Das Finanzamt beurteilte diese
Tätigkeit als gewerblich. Das Finanzgericht stimmte dem
zu und wurde darin jetzt vom BFH bestätigt.

Dieser verwies auf § 18 des Einkommensteuergesetzes
(EStG), in dem geregelt ist, was unter eine freiberufliche
Tätigkeit fällt. Danach sei zwar auch die selbstständig
ausgeübte wissenschaftliche Tätigkeit freiberuflich.
Hierunter falle die Tätigkeit des Klägers aber nicht. Denn
in den meisten Beratungsfällen habe diese sich auf das
Finden eines Doktorvaters und eines
Dissertationsthemas beschränkt. Nur ausnahmsweise
habe der Kläger die Betreuung des Promovenden
fortgeführt, wenn sich herausgestellt habe, dass der
Doktorvater die Dissertation nicht in dem erforderlichen
Umfang betreut habe. Der BFH sprach den Leistungen
des Klägers deshalb ab, einen solchen
Schwierigkeitsgrad und solche Gestaltungshöhe erreicht
zu haben, wie ihn wissenschaftliche Arbeiten aufwiesen.
Es habe sich vielmehr nur um wissenschaftsbegleitende
Vorbereitungsmaßnahmen gehandelt. Die eigentliche
wissenschaftliche Arbeit habe nicht der Kläger, sondern
der jeweilige Promovend erbracht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.10.2008, VIII R 74/05

Umsatzsteuervoranmeldung:
Jetzt Dauerfristverlängerung für
2009 beantragen
(Val) Auch für 2009 muss die Umsatzsteuer wieder
pünktlich ans Finanzamt gemeldet und abgeführt
werden. Dabei ist eine Gesetzesänderung zu beachten,
wonach die Grenzen für die monatliche Abgabe von
Umsatzsteuer-Voranmeldungen von 6.136 auf 7.500
Euro und für vierteljährliche Voranmeldungen von 512
auf 1.000 Euro gestiegen sind. Wie oft die
Voranmeldung abzugeben ist, hängt von der Höhe der
Steuer im abgelaufenen Jahr 2008 ab:
Voranmeldungszeitraum ist laut Gesetz grundsätzlich
stets das Quartal.
Abweichend hiervon ist der Monat maßgebend, wenn die
Steuer mehr als 7.500 Euro betragen hatte.

Auf Antrag des Unternehmers gilt der Monat, wenn die
Erstattung zu seinen Gunsten im Vorjahr mehr als 7.500
Euro betragen hat. Dieses Wahlrecht bindet ihn dann
allerdings für das komplette Jahr 2009.
Belief sich die Steuer 2008 auf nicht mehr als 1.000
Euro, kann das Finanzamt den Unternehmer von
Voranmeldungen und Vorauszahlungen ganz befreien.
Hier muss dann nur eine Jahreserklärung abgegeben

werden.
Bei erstmaliger Unternehmertätigkeit sind für das
laufende und folgende Jahr Voranmeldungen zwingend
monatlich abzugeben, auch wenn nur Mini-Beträge zu
zahlen sind.

Bei monatlicher Abgabepflicht bietet sich ein Antrag auf
Fristverlängerung an. Darauf besteht ein
Rechtsanspruch. Das Ansinnen hierfür kann alternativ
durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2009 oder des
Antrags auf Dauerfristverlängerung bis zum 10.02.2009
erfolgen. Als Folge hieraus sind Voranmeldungen und
Vorauszahlungen dann jeweils erst einen Monat später
fällig.

Allerdings verlangt das Finanzamt für dieses
Entgegenkommen eine Sondervorauszahlung in Höhe
eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2008.
Dieser Vorschuss wird von der im Februar 2010 fälligen
Vorauszahlung für Dezember 2009 abgezogen. Wird
diese Option in Anspruch genommen, können
Unternehmer ihre Anmeldungen für das gesamte Jahr
2008 grundsätzlich bis zum 10. des übernächsten
Monats abgeben. Fällt der 10. auf Samstag, Sonn- oder
Feiertag, ist erst der nachfolgende Werktag maßgebend.

Auch Quartalszahler können die Dauerfristverlängerung
in Anspruch nehmen. Sie müssen noch nicht einmal
Sondervorauszahlung leisten. Der erstmalige Antrag ist
bis zum 10.04.2009 zu stellen, damit der Aufschub wirkt.
Zudem müssen Vierteljahrszahler ihr Ansinnen nicht
jedes Jahr neu vorbringen. Denn für sie gilt einmal
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden
Jahre so lange weiter, bis sich die Verhältnisse geändert
haben.

Eine gewährte Dauerfristverlängerung wirkt gleich
zweifach: Denn sie gilt auch für die abzugebenden
zusammenfassenden Meldungen.
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Kapitalanleger

Spekulationsgeschäfte:
Kirchensteuer auf Börsen-
verluste
(Val) Wird aufgrund vorhandener Verlustvorträge keine
Spekulationsteuer auf in späteren Jahren anfallende
Börsengewinne fällig, muss der Anleger hierauf dennoch
Kirchensteuer zahlen. Denn die ehemaligen Kursverluste
dürfen nach einem aktuellen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts nicht angerechnet werden (9
C 9.07).

Hintergrund ist das Halbeinkünfteverfahren bei Aktien,
wonach 50 Prozent der Spekulationsgewinne steuerfrei
bleiben. Für die Bemessungsgrundlage zur Erhebung
der Kirchensteuer wird diese Hälfte jedoch zusätzlich
angesetzt. Sofern beim Finanzamt bislang nicht
verrechnete Verluste vorliegen, mindern diese nur die
späteren Gewinne für die Einkommensteuer. Für die
Abgabe an die Kirche bleibt das Minus hingegen außen
vor. Dies verstößt nach Ansicht der Richter nicht gegen
das Grundgesetz, da die Regelungen zur Kirchen- und
Einkommensteuer unterschiedlich gestaltet werden
dürfen.

Diese Sonderrechnung entfällt mit Einführung der
Abgeltungsteuer 2009. Denn das so genannte
Halbeinkünfteverfahren für Dividenden und
Aktiengewinne entfällt. Bei den Gewinnausschüttungen
erfolgt das unabhängig davon, wann die Aktien gekauft
worden sind. Realisierte Gewinne mit den Wertpapieren
unterliegen hingegen nur dann in voller Höhe der
Abgeltungsteuer, wenn die Titel nach 2008 gekauft
werden. Kirchensteuer ziehen die Banken schon bei
Auszahlung von Zinsen und Dividenden ab. Das gelingt
aber nur, wenn die Kunden ihrem Institut freiwillig die
Konfession mitteilen. Ansonsten müssen sie das
Finanzamt weiterhin oft kontaktieren und sämtliche
Kapitalerträge nur dazu in der Steuererklärung auflisten,
damit die Abgabe an die Kirche nacherhoben werden
kann.

Bei Gemeinschaftskonten gibt es meist gar keinen
anderen Weg. Denn hier darf das Institut sich nur um die
Kirchensteuer kümmern, wenn alle Inhaber die gleiche
Konfession haben, keiner aus der Kirche ausgetreten ist
und alle gemeinsam den Antrag stellen. Nur für
Ehepaare ist es variabler. Dabei ist die Neuregelung bei
der Kirchensteuer kompliziert, denn hier mindert sich die
Abgeltungsteuer ein wenig. Das liegt daran, dass die
Kirchenabgabe auf private Kapitaleinkünfte nicht mehr
als Sonderausgabe abzugsfähig ist. Um diesen Nachteil
auszugleichen, sinkt der Abgeltungssatz bei Anlegern
mit Konfession leicht unter 25 Prozent.

Dubai-Fonds: Seit Neujahr
werden in Deutschland
Steuern fällig
(Val) Kurz vor Weihnachten 2008 hatten sich
Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate
(VAE) auf ein neues Doppelbesteuerungsabkommen
(DBA) geeinigt, das ab Neujahr 2009 gilt. Dies verschafft
Anlegern in geschlossene Fonds aus Dubai zumindest
einen kleinen Aufschub. Denn die dort erzielten
Einkünfte bleiben für das gesamte Jahr 2008 in
Deutschland steuerfrei. Da in den Emiraten in der Regel
keine Abgaben anfallen, kann die Fondsrendite nahezu
brutto kassiert werden. Nur über den
Progressionsvorbehalt kommt es zu einer Erhöhung des
heimischen Steuersatzes auf das übrige Einkommen des
Fondssparers.

Nunmehr kommt es zu einer Anrechnungsmethode. Das
bedeutet für Beteiligte an geschlossenen Fonds aus
Dubai, dass die Einkünfte in beiden Staaten besteuert
werden und dort erhobene Abgaben hier angerechnet
werden. Da dort aber keine Steuern anfallen, wird der
Fonds beim heimischen Finanzamt so wie eine
inländische Gesellschaft besteuert. Dadurch können
Anleger nicht mehr mit steuerfreien Erträgen kalkulieren.
Da solche Beteiligungen aber in der Regel auf zehn
Jahre oder länger ausgelegt sind, sinkt die Nettorendite
für den verbleibenden Zeitraum.

Das neu ausgehandelte DBA passt zudem den
zwischenstaatlichen Auskunftsverkehr mit den VAE an
den OECD-Standard an, sodass es ab dem
Jahreswechsel zu einem weit reichenden
Informationsaustausch kommt. Dieser Schritt erfolgt im
Kampf gegen Steuerhinterziehung und unfairen
Steuerwettbewerb.

Generell sind die mit geschlossenen Auslandsfonds
jenseits der Grenze erzielten Einkünfte dort zu
versteuern, sofern die Freibeträge in den jeweiligen
Ländern überschritten werden. Die Auslandserträge
unterliegen hierzulande als steuerfreie Erträge nur dem
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Progressionsvorbehalt, sofern sich aus Drittstaaten
kommen. Sofern es sich um Einkünfte aus anderen EU-
oder EWR-Ländern handelt, interessiert sich der
deutsche Fiskus seit 2008 überhaupt nicht mehr für die
dortigen Erträge.

Geregelt ist diese Systematik im jeweiligen DBA, das
Deutschland mit den einzelnen Staaten abgeschlossen
hat. Besonders hoch im Kurs standen bei deutschen
Anlegern in den vergangenen Jahren Immobilienfonds
aus der Steueroase Dubai. Hintergrund hierfür ist die
Tatsache, dass die VAE zwar das Besteuerungsrecht
hatten, aber keine Abgaben erheben. Bereits im Februar
2006 zogen dunkle Wolken über dieses
Steuersparmodell auf. Denn Deutschland hatte das DBA
nicht verlängert, sodass es planmäßig am 10.08.2006
außer Kraft treten sollte. Dann wurde es erst einmal um
zwei Jahre bis zum 09.08.2008 und dan bis zum
31.12.2008 verlängert. Jetzt ist jedoch endgültig Schluss
mit der Steuerfreiheit.

Kapitaleinnahmen: Kein
Verlust aus einer gekündigten
Lebensversicherung
(Val) Die Oberfinanzdirektion Frankfurt tritt aktuell
anders lautenden Pressemeldungen entgegen, wonach
Verluste aus der vorzeitigen Kündigung einer
Kapitallebensversicherung steuerlich als absetzbare
Werbungskosten berücksichtigt werden können. Nach
einem Erlass ist der Verlust aus einer vor 2005
abgeschlossenen Police ein unbedeutender Vorgang auf
der Vermögensebene. Die Differenz aus dem
Rückkaufswert und der höheren Beitragssumme stellt
daher weder Werbungskosten noch negative
Kapitaleinnahmen dar (S 2252 A - 20 - St 219).

Altpolicen, also vor 2005 abgeschlossene
Lebensversicherungen, bleiben im Fall der Kündigung
nur steuerfrei, wenn eine zwölfjährige Haltefrist
überschritten ist. Dann interessiert sich das Finanzamt
weder für realisierte Gewinne noch Verluste. Wird dieser
Zeitraum nicht durchgehalten, sind Altpolicen
steuerpflichtig und die Assekuranz hält vom Ertrag 25
Prozent Kapitalertragsteuer ein. Wie hoch die Steuerlast
tatsächlich ausfällt, wird anschließend im
Steuerbescheid nachgerechnet. Die steuerpflichtige
Kapitaleinnahme unterliegt bis 2008 der individuellen
Progression und anschließend der Abgeltungsteuer.

Dabei muss der steuerpflichtige Ertrag gar nicht hoch
ausfallen. Denn von den bis zur Kündigung bezahlten
Beiträgen wurde ein Teil für die Verwaltungs- und
Vertriebsausgaben des Unternehmens verwendet und
ein weiterer Anteil zur Risikoabsicherung für den
vorzeitigen Todesfall. Nur der verbleibende Sparanteil
bildet das Deckungskapital der einzelnen Versicherung
und ist steuerlich relevant. Denn dieses Deckungskapital
wird der Garantiezins zugeschlagen. Diese
rechnungsmäßigen Zinsen gehören zu den Einnahmen
aus Kapitalvermögen, wenn es zur vorzeitigen

Auszahlung kommt. Allerdings erzielen die
Versicherungsunternehmen aus ihren Kapitalanlagen in
der Regel einen höheren Ertrag. Der Mehrertrag wird als
außerrechnungsmäßiger Zins bezeichnet und ist
ebenfalls steuerpflichtig, wenn er bei der Kündigung
ausgeschüttet wird.

Dieser nach mathematischer Methode ermittelte Betrag
wird versteuert, auch wenn der Rückkaufswert kaum die
bis dahin geleiteten Prämien übersteigt. Bei diesen
Altpolicen hält der Fiskus also auch dann die Hand auf,
wenn wirtschaftlich ein hoher Schaden entstanden ist.
Soll hingegen trotz des hohen Verlustgeschäfts eine
nach 2004 abgeschlossene Police vorzeitig zu Geld
gemacht werden, gibt es zumindest ein wenig Hilfe vom
Fiskus. Denn die Differenz aus den bis dahin gezahlten
Prämien und der Rückzahlungssumme gilt als negative
Kapitaleinnahme, die insoweit die Steuerlast auf das
übrige Einkommen des Ex-Versicherten drückt.
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Immobilienbesitzer

Mieteinkünfte: Immobilie wird
durch Solarstrom gewerblich
(Val) Betreibt eine Grundstücksgesellschaft auf dem
Dach des vermieteten Objekts eine Solaranlage, kann
dies insgesamt zu gewerblichen Einkünften führen.
Darauf weist ein Erlass der Oberfinanzdirektion (OFD)
Frankfurt hin. Hiernach infiziert die Lieferung des
erzeugten Stroms etwa an den örtlichen Versorger die
vermögensverwaltende Vermietung und führt dann
insgesamt zu einer gewerblich geprägten Gesellschaft
(S 2241 A - 110 - St 213).

Diese Gefahr besteht generell beim Betrieb einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach eines mehreren
Personen gehörenden Gebäudes. Hintergrund der
gewerblichen Infizierung von Mieteinkünften ist eine
Regelung im Einkommensteuergesetz, wonach eine so
genannte gewerbliche Abfärbung auf die
Gesamteinkünfte bei einer OHG, KG, GbR, oder
Partnerschaft eintritt. Erzielen solche Gesellschaften aus
der vermögensverwaltenden Vermietung eines
Gebäudes lediglich Mieteinkünfte und betreiben sie
daneben eine Solaranlage, aus der durch die Lieferung
des Stroms gewerbliche Einkünfte erzielt werden, so
führt dies generell zur Abfärbung. Damit erzielt die
Gesellschaft insgesamt und somit auch aus der
Vermietung gewerbliche Einkünfte, sofern die Umsätze
aus der Photovotaikanlage im Verhältnis zu den
Gesamtumsätzen nicht nur geringfügig sind.
Entscheidend ist also, wie groß die Anlage ist und
wieviel Strom erzeugt wird.

Anders ist die Beurteilung bei Erbengemeinschaften,
ehelichen Gütergemeinschaften und reinen privaten
Bruchteilsgemeinschaften. Diese haben keine eigene
Rechtsfähigkeit und können keine Mitunternehmerschaft
sein. Die Abfärberegelung kommt daher nach
Auffassung der OFD in diesen Fällen nicht zum Tragen.
Erwirtschaftet eine solche Gemeinschaft gewerbliche
Einkünfte aus dem Betrieb einer Solaranlage, so ist
davon auszugehen, dass insoweit eine separate
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet
wurde. Diese ist dann steuerlich getrennt von der
vermietenden Gemeinschaft zu beurteilen. Die Anlage ist
kein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes, sondern
dem Betriebsvermögen der gewerblich tätigen GbR
zuzurechnen. Es fallen also durch die Hausvermietung
und Stromlieferung zwei verschiedene Einkunftsarten an.

Hinweis: Diese strenge Einordnung der
Finanzverwaltung hat enormen Einfluss auf die
Nettorendite der hiervon betroffenen Gesellschaften.
Denn dann fällt auf die Mieteinnahmen Gewerbesteuer
an, ab einer gewissen Einnahmehöhe ist eine Bilanz zu
erstellen und der Immobilienverkauf nach Ablauf der
zehnjährigen Spekulationsfrist bleibt nicht steuerfrei.

Mieteinkünfte: Kosten wegen
Streits mit der Bank sind
absetzbar
(Val) Verlangt ein Vermieter von seiner Bank die
Rückzahlung von Kreditzinsen oder klagt er wegen
Feststellung der Nichtigkeit des Darlehensvertrags,
dürfen die hierfür entstandenen Kosten als
Werbungskosten bei den Mieteinkünften abgezogen
werden. Das gilt nach einem Urteil des Finanzgerichts
Köln immer dann, wenn das Darlehen zum Bau oder
Kauf des Hauses oder zur Finanzierung von
Erhaltungsaufwand aufgenommen wurde (10 K 1272/07).

Im Urteilsfall machte ein Vermieter gegenüber der Bank
geltend, dass der Darlehensvertrag aufgrund Verstoßes
gegen das Haustürwiderrufs- und
Rechtsberatungsgesetz nichtig sei. Er beauftragte einen
Rechtsanwalt mit dem Streitfall und klagte anschließend
vor dem Landgericht. Die Klage wurde abgewiesen,
sodass er auf den Kosten sitzen blieb. Das Finanzamt
berücksichtigte die Aufwendungen nicht als
Werbungskosten, weil es sich um einen Vorgang auf der
steuerlich irrelevanten privaten Vermögensebene
handele.

Dies sahen die Kölner Richter jedoch anders.
Werbungskosten seien Aufwendungen zur Erwerbung,
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Das gelte
auch für Rechtsverfolgungsaufwendungen, wenn sie
durch eine einkommensteuerlich relevante Tätigkeit
veranlasst seien. Diese Voraussetzung sei im Urteilsfall
gegeben.

Zwar führe das Darlehen selbst nicht zu steuerpflichtigen
Einnahmen. Dies ändere aber nichts daran, dass alle mit
dem Darlehen in Zusammenhang stehenden
Aufwendungen nach allgemeiner Auffassung
abzugsfähige Werbungskosten darstellten. Das gelte
beispielweise für Kreditbearbeitungskosten, 
Aufwendungen für einen Finanzierungsmakler,
Gebühren für eine Grundschuldbestellung oder eine
Vorfälligkeitsentschädigung

Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat bereits im
Zusammenhang mit der Aufhebung eines Kaufvertrags
angefallene Rechtsanwalts- und Notarkosten als
Werbungskosten anerkannt (IX R 45/05). Daher sollte
dies erst recht für Aufwendungen im Zusammenhang mit
der Finanzierung einer Mietimmobilie gelten. Die
Finanzverwaltung sieht das aber anders und hat gegen
das Urteil unter IX R 47/08 Revision eingelegt.
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Mietzahlungen:
Unbewohnbarkeit des
Wohneigentums als
außergewöhnliche Belastungen
(Val) Auch Mietzahlungen für die eigengenutzte
Wohnung können ausnahmsweise als
außergewöhnliche Belastungen im Sinne des § 33 EStG
anzuerkennen sein. Dies hat das Finanzgericht
Düsseldorf entschieden.

Grundsätzlich gehören Mietaufwendungen nicht zu
außergewöhnlichen Belastungen, weil es regelmäßig an
der Außergewöhnlichkeit fehlt. Dass dies in
Ausnahmefällen auch anders sein kann, zeigt der
Sachverhalt, der der Entscheidung zugrunde lag.

Der Kläger und seine Ehefrau hatten eine
Eigentumswohnung erworben. Die Verkäuferin hatte
versichert, dass ihr verborgene, wesentliche Mängel,
insbesondere so genannte Altlasten, nicht bekannt
seien. Kurze Zeit nach der Wohnungsübergabe stellte
das Bauordnungsamt eine Instabilität der
Dachkonstruktion einschließlich Eindeckung fest und
untersagte den Eheleuten, das Gebäude zu betreten.

In ihren Einkommensteuererklärungen für die Jahre
2001 und 2002 beantragten die Kläger die
Berücksichtigung der monatlichen Miete in Höhe von
1.000 Mark (511,29 Euro) für die von ihnen zu eigenen
Wohnzwecken angemietete (Ersatz-)Wohnung als
außergewöhnliche Belastung. Der Beklagte lehnte dies
ab. Das Finanzgericht gab der Klage statt. Die
Mietzahlungen stellten Aufwendungen im Sinne des § 33
EStG dar. Zwar stehe den Mietzahlungen als Gegenwert
der Nutzungsvorteil an der Wohnung gegenüber.

Dieser Gegenwert sei aber unbeachtlich. Die
Mietzahlungen seien verlorene Aufwendungen, denn sie
hätten ausschließlich der Schadensbeseitigung gedient.
Im Ergebnis hätten die Kläger durch die Anmietung der
Ersatzwohnung die unbewohnbare Eigentumswohnung
ersetzt und damit den früheren Zustand, nämlich das
Innehaben einer bewohnbaren Wohnung, wieder
hergestellt.

Finanzgericht Düsseldorf, 14 K 6385/04 E

Grunderwerbsteuer: Weniger
Abgaben beim Kauf von der
Gemeinde
(Val) Verkauft die Gemeinde ein Grundstück und schlägt
dem Kaufpreis auch noch die Erschließungs- und
Anliegerbeiträge zu, unterliegt dieses Aufgeld nicht der
Grunderwerbsteuer. Im vom Finanzgericht Rheinland-
Pfalz entschiedenen Fall (4 K 2637/04) waren dies

immerhin rund 23.000 Euro weniger, auf die das
Finanzamt die Abgaben berechnen konnte. Denn die
Erschließungskosten eines von der Gemeinde selbst
erschlossenen Grundstücks unterliegen nicht der
Grunderwerbsteuer, wenn sie gegenüber dem Erwerber
neben dem Kaufpreis ausgewiesen werden, so der
eindeutige Tenor der Richter.

Grundsätzlich gilt: Übernimmt der Erwerber vertraglich
vor dem Kaufvorgang entstandene öffentlich-rechtliche
Abgaben, die bereits gegen den Grundstücksveräußerer
festgesetzt worden sind, gehört diese
Übernahmeverpflichtung regelmäßig mit zur
steuerpflichtigen Gegenleistung. Bei Grundstücken von
der Gemeinde gibt es aber eine Ausnahme von der
Regel.

Denn das Grundstück hat bislang noch nicht der
Beitragspflicht für die Erschließungskosten unterlegen.
Die betreffende Gemeinde zahlt ja nicht an sich selbst,
sozusagen von der rechten in die linke Tasche. Erst
wenn das Grundstück aus dem Eigentum der Gemeinde
rutscht, lebt die Beitragspflicht auf und der Käufer muss
die Kosten mit Abschluss des Notarvertrags zahlen.
Dabei ist die vertragliche Übernahme der
Beitragsverpflichtung im Kaufvertrag nicht Teil der
Gegenleistung. Denn aufgrund der nachvollziehbaren
Argumentation der Richter kann es doch keinen
Unterschied machen, ob die Gemeinde einen
gesonderten Beitragsbescheid über die
Erschließungskosten erlässt oder die entsprechenden
Abgaben aus Vereinfachungsgründen gleich mit in die
notarielle Urkunde aufnimmt. Sonst würde die Höhe der
Grunderwerbsteuer von nicht zu rechtfertigenden
Zufälligkeiten abhängen, ob die Erschließungsbeiträge
im Notarvertrag auftauchen oder eben nicht.

Hinweis: Der Streit ist noch nicht endgültig erledigt, denn
die Finanzverwaltung hat gegen das Urteil Revision beim
Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen II R 20/08
eingelegt. Betroffene Steuerzahler sollten ihre Fälle mit
Verweis auf das anhängige Verfahren offen halten.
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Angestellte

Arbeitszimmer: Bei Lage im
Mehrfamilienhaus gelingt der
Steuerabzug
(Val) Seit 2007 ist das heimische Büro bei
Arbeitnehmern und Selbstständigen steuerlich nur noch
dann absetzbar, wenn es den Mittelpunkt der gesamten
beruflichen und betrieblichen Tätigkeit darstellt. Durch
diese gesetzliche Einschränkung kommen nur noch
wenige Berufsgruppen wie etwa freiberufliche
Journalisten, Autoren oder Heimarbeiter in den Genuss
von Werbungskosten oder Betriebsausgaben.

Bei einem Arbeitszimmer außerhalb der eigenen
Wohnung ist hingegen weiterhin der volle Kostenabzug
möglich. Die unterschiedliche Behandlung zwischen
häuslich und auswärtig akzeptierte der Fiskus bislang
bereits bei Büroräumen, die etwa in der Nachbarschaft
zur Wohnung beruflich genutzt werden. Nach einem
Urteil des Bundesfinanzhofes ist diese Ausnahme auf
das heimische Büro auszuweiten, das in einem
Mehrfamilienhaus auf einer anderen Etage als die
Privatwohnung genutzt wird. Dann handelt es sich um
ein außerhäusliches Arbeitszimmer, für das die
gesetzliche Abzugsbeschränkung nicht gilt.
Voraussetzung ist nur, dass keine direkte Verbindung
mit der Wohnung besteht. In den häuslichen Bereich
eingebunden ist ein Büro regelmäßig nur, wenn es zur
privat genutzten Wohnung oder zum Einfamilienhaus
des Berufstätigen gehört, so die Richter (VIII R 52/07).

Ist der Zutritt zum Büro aber nur über ein auch von
Dritten benutztes Treppenhaus möglich und werden
Zweitwohnung, Dachgeschoss oder Kellerräume nahezu
ausschließlich beruflich genutzt, steht dem vollen Abzug
von Werbungskosten oder Betriebsausgaben nichts im
Wege.

Im Einfamilienhaus hingegen besteht keine Möglichkeit
zum Abzug der anteiligen Aufwendungen, da hier
sämtliche Räumlichkeiten pauschal unter die
Wohnungseinheit fallen. Das gilt auch für Keller oder
Keller im selbst bewohnten Eigenheim. Selbst das
Arbeitszimmer in einem Anbau zum Einfamilienhaus
zählt steuerlich nicht, auch wenn es nur vom Garten aus
betreten werden kann.

Liegt die Trennung hingegen in einem Mehrfamilienhaus
vor oder befindet sich das Arbeitszimmer sogar in einem
anderen Gebäude, liegen außerhäusliche
Räumlichkeiten und somit steuerlich abziehbare Kosten
vor. Wie oft die Zimmer von Arbeitnehmern oder
Selbstständigen genutzt werden, spielt dann keine Rolle.
Ausreichend ist eine Betätigung nach Feierabend oder
am Wochenende. Das Zimmer muss lediglich die
Voraussetzung erfüllen, dass es nahezu ausschließlich
beruflich genutzt wird. Dann sind sämtliche auf das Büro

entfallenden Kosten absetzbar.

Werbungskosten: Verlust der
Kapitalbeteiligung eines
Vorstandsmitglieds an
«seiner» AG fällt nicht darunter
(Val) Führungskräfte von Aktiengesellschaften sind
häufig auch über Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
vermögensmäßig an «ihrem» Unternehmen, das heißt
ihrer Arbeitgeberin, beteiligt. Wird später über das
Vermögen der AG das Insolvenzverfahren eröffnet und
werden die Aktien somit vollständig oder nahezu wertlos,
kann dieser Verlust nicht steuerlich als Werbungskosten
geltend gemacht werden. Dies hat das Finanzgericht
(FG) Berlin-Brandenburg entschieden

Der Kläger, ein ehemaliges Vorstandsmitglied einer
Bank, hatte Aktien im Wert von rund 100.000 Euro
erworben. Den wirtschaftlichen Verlust wollte er als
Werbungskosten bei seinen Einkünften aus
nichtselbstständiger Arbeit berücksichtigt wissen. Damit
hatte er weder bei der Finanzbehörde noch beim FG
Erfolg. Die vermögensmäßige Beteiligung des Klägers
an seiner Arbeitgeberin gehöre zu seiner
Vermögenssphäre, die von seiner Erwerbstätigkeit zu
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